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«a» abonnir! sich b«» Z. ll. v-bt in Bern, und t«» VIQ ^ o D^i ?lbomi,ai<nt sur 7» ?!„n»n,rn ode, füre,» »ier^
à» Postamtern. st>l » -i o O. te,<M>r ist in Peru « Jr. r vzz. und a,ister Ver>â'^ vollste» Fr. e l>». -

i «
e ^ ^ /

Der neue Schweizerische Nepublikaner. T.ìHerausgegeben von Usteri. ^
Montag/ den -o April iZoi. Viertes Quartal. Den ;o Germinal IX.

An die Avonnentem
Da mit dem Stück i-, das vierte Quartal des

« euen Schw. Rcp u bli k a n e r s zu Ende geht, so

find die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement
für daS fünfte Quartai ungeiaumt zu erneuern.

Die Stempelgebühr, welcher von nun an die

Zeitungsblätlcr unlerwvrffen sind macht eine Erhöhung
deö Preises derselben unvcrmeitlich. Das Abonnement
für das fünfte Quartal ist also 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und Fr. z by. ausser Bern, wogegen der Ncpudlika-
ner posisny geliefert wird. Die Abonnenten werben
leicht bemerken, daß den dieser sehr Mäßigen Periserh».
hung mehr als ein Drittel der Stcmvelgcbühr von dem

Verleger selbst getragen wird.
Der Neue.Schwnzcnsche Rep'.lblikaner ist die Fortsehnn.,

folgende, Blatter, von oeiic» »och Crempiare uin i>cyg,scjle
Preise eu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu « Fr.
Supplement dazu - Kr.
Neues helvetische» Taghlatt, - Bande, jeder zu s Fr.
Neues repub!j:anisa,c>> Blatt, r Band, 4 Fr.
Neuer schweizer»,cher Republikaner 4 Quartale, >edcS zu

4. Fr
Die Lücken, /die uck ;w:schm diesen Sammtlmqen finden,

sollen in einigen Murvlementheften nachgeliefert werden,
sobald sich cille hinlängliche Iahl Abonnenten für diese Sup
plcmenre aefunde.i Hai. Man präiiumerirt für das erste Heft
mit z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. QchS.

Von den Registern zu obige» Sammlungen grid disdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des TagblattS erschienen: die üdri»
gen sollen nachfolgen.

Vellziehungs-Rath.
Beschluß vom 10. Febr.

Fortsetzung.

Art, die Abgaben zu erheben.
Obereinnehmer.

«rt.sz. DieObereinnehincr sollen unter der Aussicht

der Vcrwàngâkammern die Obsorge über alles haben,
was die Einkünfte des Staates, deren Erhebung m
ihrem Camone ihrer Controlle unterworfen ist, bet» ist;
zu diesem Ende werden flc mit den Einnehmern aller
Art, mit den Munizipalitàim, mit dem Nationalschatz,
amte und dem Fwanzmimstcr im Briefwechsel stehen.

94. Die Odcreinlichmcr werden in den zchen erste»

Tage» jedes Mouats dem Finanzmiiiistcr und dem Na,
tionalschatzamte die Rechnung der in ihrem Eantone
währenddem verßostenen Monat gemachten Einnahme
samt einem auf den lezten Tag des Monais geschlossene»

Cässadestand zustelle».

95. Die Odereinnehmer sollen hinreichende Bürg«
schaft leisten. Die Burgschaf satte soll in den Archiven
der Verwallungskammccn aufbewahrt werden.

96. Der Gchatt der Obercimichm.r soll in einee

Vergüiung von ei» halben bis zwey Prozent von dem

Verrage aller unter ihrer Aufsicht ringegangenen Abga,
den des Calttons bestehen.

Der Finanzminister wird diese Vergütung nach ein«

geholtem Gutachten der Venvallungskammer zu Ende
des Jahrs schließlich und entscheidend bestimmen.

Vermittelst dieser Vergütung soll der Odereinnehmer

gehalten seyn, alle Unkosten seiner Canzley zu bestreiken,

und die Regierung wird ihm nur die zur allgemeinen

Erhebung erforderlichen Register und gedruckten Ta,
bellen liefern.

Hauptkasse des Cantons.

97. Die Cantonshauptkasse soll mit zweyen Schluß
sein geschlossen seyn, wovon einer bey der Verwaltungs«
kammer» verändere bey dem Odereinnehmer verwahrt
werden soll. Diese Kasse soll bey der Verwaltungs.
kammer aufbewahrt, und die im Canton erhobenen

Einkünfte in dieselbe geworfen werden.
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Sobald der Obereinnehmer eine Summe von Frau«
ken fünfzehn hundert oder mehr in Händen haben wird,
soll er dieselbe in die erwähnte Kasse abgeben.

Kassa buch und Verfügung ü der die Gelder.
9«. Alle in die Cantonskasse abgelieferten uns aus

derselben gezogenen Summen sollen in ein doppeltes

Kassabuch eingetragen, und alle Artikel desselben dutch
die Unterschrift der zweyen Schlüsseldcwahrcr befchei.

Niger werden.

Die Commissars des Nationalschatzamtcs werden über

diese Gelder verfugen, indem sie dem Odereinnehmcr die

Versendung vorhandener Gelder vorschreiben oder Man-
dàle (Anweisungen) auf ihn ausstellen, welche durch
den Ziuanztuimjler unterzeichnet werden müssch.

Distriklseinnehmer.
99. Die Distrikiseinnehmcr, welche so viel möglich

—> im Distriktshauptorte wohnhaft seyn sollen, werden

durch den Obereinnehmer ernennt werden, welcher für
ihre Amtsverrichtungen verantwortlich stem soll, dagegen
aber von ihnen eine hinreichende Bürgschaft fordern
kann. Er soll ihee Ernennungen den» Fmanzmmister
M'.verzügilch mittheilen.

100. Die Distriklseinnehmer sollen die Bezichninz
aller Abgaben in ihren Bezirken besorgen und befördern;
sie sollen die Grundsteuer entweder selbst beziehen oder

durch die Einzicher, die sie auf ihre Kosten und unter

ihrer Verantwortlichkeit in den Gemeinden dazu bestellen

werden, beziehen lassen; sie sollen über die den Muni-
zipalitälen obliegende Beziehung der indirekten Abgaben

wachen; sie werde» die auf bestimmte Zeiten vorgeschrie-

bene Ablieferung des Ertrags dieser Abgaben in ihre
Kasse abfordern, und dem Obereinnehmer in den ersten

drey Tagen jedes Monats von allen während dem vori-
gen Monate in ihrem Distrikt erhobenen Geldern Rech-

nung ablegen.

5 101. Der Gehalt der Distriktseinn hme? soll in einer
Vergütung von ei» bis fünf Prozent von der Einnahme
aller in ihrem Distrikt erhobenen und in ihre Kasse ge«

lvvrfeiien Abgaben bestehen.

Der Finänzniintster wird diese Vergütung nach ein-

geholtem Gutachten der Obetcmiichmer schließlich und
entscheidend bestimmen.

Vermittelst dieser Vergütung sollen die Distriktsein-
vrhmer alle ihre Eanzleu, und Vezlehungskosten selber

destrcitcn » und sie ftllen von der Rcgicrnng nur die

zur Einnahme erforderlichen RcMcr und gedruckten
Tabellen erhalten.

Grundsteuer.
ros. Sobald die VerwaltmigstaMincrn den Cadaster

der Liegenschaften einer Gemeinde geprüft und genehmigt
haben, sollen sie denselben dem Obereinnehmer zustellen,

der ihn abschriftlich in ein Register tragen wird. Der
Obereinnehmer soll aus demselben ein Grundsteuerregister
ziehen, die Summe der für das laufende Jahr auf jede

Liegenschaft fallenden Abgabe, nach Vorschrift des Gc-
fttzeS berechnen, und in einer besondern Columne vcr,
zeichnen, und die Abschrift dieses Erundsteucrregisters
samt dem Cadaster dem Distriklseinnehmer übermachen,

welcher denselben auch in ein Register eintragen, die

Abgabe jedes Steuerpflichtigen festsetzen, und mît der

Beziehung derselben beauftragt seyn soll.

S t e m p c lg e bü h r.
10;. Das Nationalschatzamt wird den Obercintzfib-

mern das für den Verbrauch des Cantons erforderliche

Slempelpapier zusenden, und diese sollen demselben

darüber Rechnung ablegen.

ic>4. Die Obereinnehmer werden ihrerseits den Di«

striktseinnchmcrn das für ihren Distrikt erforderliche

Stempelpapicr zusenden; diese werden es entweder selbst

oder vermittelst der durch sie und unter ihrer Vereint-

worllichkeit in dein Distriktshauptorte deßhalb ausgestell,

ten Stempclpapierämtern im Kleinen verkaufen. In
den Gemeinden, welche mehrere Sektionen haben, sollen

sie ein Stempelpapieraml in jeder Sektion errichten.

Es ist ihnen auf diesem Verkauf im Kl.inen eine Pro-
vision von vier Prozent zugestanden.

Sie werden den Muniz palilären derjenigen Gemein-

den, welche keine Distriktshaiiprortt sind, aber dennoch

ein Stempelpapieraml habe» wollen, das geforderte

Stempelpnpier gegen baare Bezahlung unter dem Ab-

zug der vier Prozent abgeben.

Wenn der Bürger, welchem dieser Verknus anve»

traut wird, weder ein Mitglied noch der Schreiber der

Muiiizlpalität ist, so soll er mit dem Zeugnisse von dem

Distrikiseinnehmer vcrseheii seyn, daß ihm deb Ver-

kauf des Slcmpelpapiers amtlich aufgetragen sey.

S te m p el g e b ü h r von Kart/n, Jonrna-
i en, Zeitungen, A n sch l a g Z e t t e 1 n tc.

10;. Den Commissarien des Nationalscho.tzamlcs soll"

die Anordnung und Bewerkstelligung des Bezugcs dieser

Gebühr ausgetragen seyn.

Vi sa auf Schul dtit eln, Wcch selb riefen.
.106. Diese Gebühr soll von den Dlsttiktsstntkhâni

nach Inhalt der Artikel z> und z- des gegenwärtigen
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Beschlusses bezogen werden; fie sollen den zwanzigsten

jedes Monats ihre Einnahme und Monalrechnung an

den Odcreinnehmer einsenden, und derselben ein aus-

fnyliiches und namentliches Vcrzeichniß über die Be-
Ziehung dieser Gebühr beyfügen.

107. Der Unterstatthalter soll ein Do77'!reg,ster über

die Vnascheinc, di» er ausstellt, führen; es wird ihm
ein Muster und daS gedruckte Papier dazu geliefert

werden.

Der Distkiktsgerichlschrnbcr soll den Distriktseinnch-

mern den zwanzigsten Zag icveS MonatS eine von ihm
uncerzeichnelc ausführliche Note von allen durch ihn bey-

gcseztcn Äifa zustellen, damit diese die Rechnung des

Distriktsstalthalters damch vergleichen und diese Note
dein Odereinnetimcr als Beleg überwachen können.

lvL. So oft der Distriktsstalthalter seine Reeynunq
über diese Steuer ablegt, soll der Distrikiseinnehmcr
sowohl ihm als dem Distriktsgerichtschrciber den vierten

Theil von dem Ertrage des Visa von vier Batzen und

darunter, und einen Batzen von jedem Visa, das über

Vier Batzen beträgt, als Amtsgebühr bezahlen.

(Der Beschluß folgt.)

Gesetzgebender Rath, 21. Merz.
(Fortsetzung.)

(Beschluß der Botschaft des Vollz. Raths, betreffend

den Verkauf eines Theils der Domaine Wlssisburg.

Dieses neue Angebot beweist hinlänglich, daß der an

B Renaud gemachte Verkauf mehr als um die Hälfte
zu wohlfeil ist. Der Vollz. Rath muß demnach Ihnen
B. G. antragen, denfelbcn zu verwerfe», damit zu

einer neuen Steigerung geschritten werben kann.

Der grössere an die Gemeinde W-siisburg beschehenc

Verkauf verdient hingegen ohne anders ratificiert zu

werden.

Zu mehrerer Vorsorge könnte der Ratifikation noch
die Ciaufcl beygefügt werden, daß der Staat das Eigen-
thue» i.der Art Antiquität, welche beym Aufgraben ober
Auftckcrn der Güter auf der ganzen Domaine Wistis-
bürg noch irgendwo zum Vorschein käme, sich ausbrück-
Zieh vorbehalte; daß er angegen jedem Finder für beweg-
liehe Alterthümer ètNe Belohnung adreichcn und jedem

Besitzer für liegende und undewegiichc Alterthümer so

viel das dadurch eingenommene Land beträgt, ein« Ent-
schädigung erstatten werde.

Am 22?, -z., 24, und ^-Merz waren keine Sitzungen,

Gesetzgebender Rath, 26. Merz.
Präsident: Hub er.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Durch Ihre Botschaft vom 4. Febr.
lczthin, übersenden Sie dem Vollz. Rath die Bittschrift
der Gemeinde des Untern - Wistenlachs, w.lche um Nach-
laß eines Bodcnzinsesvon dtz. -99, der aus 176 Srück
Landes, welches von der Gemeinde an verschiedene Par-
tikularen crdlehîinveist hingegeben worden, haftet —
ansucht; um tiefen Gegenstand genauer untersuchen zu
können haben Sie den Vollz. Rath eingeladen, Ihnen
tie nöthigen Erläuterungen darüber zu verschaffen.

Der Vollz. Ralh har bemnach bie Ehre Ihnen mit
gegenwärtigem das Resultat der durch seinen Finaiizmi-
nistcr eingezogenen Berichte mitzutheilen und Ihnen
beylicgend, «edst der oben angezogenen Billschrift, ein

Schreiben des Distriktscinnehmers von Murlcn zu über-

machen, welches die Bcantworiung der in Ihrer ober-

wähnten Bvllschaft vorgelegten Fragen enthaltet. Die.
sem Schreib.» sind folgende Beylagen angehängt;

1. Eine Abschrift verschiebe»?;- Verordnungen und

D'teln(reconnoissances^, welche den ursprünglichen E>-

genthümer des concebirlen Landes deutlich zu kennen

geben.

2. Eine Svecialtabelle der Zinse so der Besitz-r ober,

wähntcr Grundstücke der Gemeinde entrichtet, so wie

derjenigen welche die Gemeinde dem Staat schuldig ist ;
nebst einem Schreiben der Verwaltungskammer von

Freyburg, vcrschiàne Erläuterungen über diese Tabelle

enthaltend; und

Ein Extract aus dem Documente»- Urbar des-

Schlosses Murten.
Der Vollz. Rath indem er Ihnen diese verschiedene

Erläuterungen zur Prüffimg vorlegt, glaubt Ihnen de-

merken zu bürsten, daß er bie Bille der Petentcn nichr-

begründet findet, weil das Gefitz vom ic>. Nov. 179L

wenn es auch ans diesen Fall anwendbar gewesen wire,
zurükgenommen und dasienige vom Ienner »8?l,
welches an ftine Stelle gekommen ist, keine Ausnahmen'

z» Gunsten der Ciasse von Grundzinsen macht, in deren '

Cathegoric man den vS» den Petenten verweigerten,

zähle» will.
Uedrigens ist der Vollz. Rath weit entfernt, Ihrem -

dicßsallsigcn Entscheid vorgreiffèn zu wollen, und erwar-

tct die Verfügung, weiche Sie hierüber-zu ftresssu am ^

schicklichsten finden werden.-
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